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BEBAUUNGSPLAN 

 
"INDUSTRIEGEBIET MENGENER STRASSE" 

 
 

TEXTTEIL 
 

 
 
 
A. Rechtsgrundlagen 
 
 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 in der Fassung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414),  
 zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.12.2006 (BGBl. I S. 3316) 
 
 
 Baunutzungsverordnung 1990 (BauNVO) 
 
 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung 

- BauNVO) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. 
I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Erleichterung von 
Investitionen und der Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland vom 
22. April 1993 (BGBl. I S. 466) 

 
 
 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
 
 in der Neufassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 582, bereinigt S. 698), 
 zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.10.2008 (GBl. S. 343) 
 
 
 Planzeichenverordnung (PlanzV) 
 
 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 

Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 
(BGBl. 1991 I S. 58) 

 
 
B. Sämtliche innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs dieses Bebauungsplans 

bisher bestehenden planungsrechtlichen Festsetzungen der Gemeinde werden 
aufgehoben. 

 
 
C. Textliche Festsetzungen werden in Ergänzung der Planzeichnung wie folgt fest-

gesetzt: 
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Planungsrechtliche Festsetzungen 
 
 
1. Art der baulichen Nutzung § 9 (1) 1 BauGB 
 
1.1 Industriegebiet GI 
 
 Zulässig ist eine Nutzung nach § 9 (2) 1 bis 2 BauNVO. 
 
 1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze  
  und öffentliche Betriebe 

 2. Tankstellen 
 
 
 Ausnahmsweise zugelassen werden nach § 9 (3) BauNVO 
 
 1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für 

Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet 
und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind. 

 
 
2. Maß der baulichen Nutzung § 16 (2) 1+2 BauNVO 
 
2.1 Die Grundflächenzahl wird auf 0,8 festgesetzt. 
 
2.2 Die Baumassenzahl wird auf 10,0 festgesetzt. 
 
 
3. Bauweise § 9 (1) 2 BauGB 
 
 Es wird eine abweichende Bauweise (a) nach § 22 (4) BauNVO festgelegt. 
 
 Zulässig ist eine abweichende Bauweise im Sinne der "offene Bauweise", jedoch 

ohne Beschränkung der Gebäudelänge auf 50 m. 
 
 
4. Nichtüberbaubare Grundstücksflächen § 9 (1) 10 BauGB u. § 23 Abs. 5 Bau NVO 
 
4.1 In den nicht überbaubaren Flächen sind zulässig: 
 
 - Garagen im Rahmen von § 6 (1) 1 LBO 

 - Nebenanlagen i. S. v. § 14 (1) + (2) BauNVO 

 
4.2 Im 20-m-Anbauverbotsstreifen längs der L 268 und im 30-m-Waldabstandsstreifen 

sind Garagen und Nebenanlagen i. S. v. § 14 BauNVO nicht zugelassen (§§ 12 (6) 
und 14 (1) S. 3 BauNVO). 

 
4.3 Sichtfelder sind von jeder sichtbehindernden Bebauung, Einfriedung, Nutzung und 

Bepflanzung höher 0,7 m freizuhalten. 
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5. Versorgungsanlagen und -leitungen § 9 (1) 13 BauGB 
 
 Innerhalb eines Streifens von 0,50 m parallel zu öffentlichen Verkehrsflächen hat 

der Grundstückseigentümer das Einrichten und die Unterhaltung der Straßenbe-
leuchtungseinrichtungen sowie notwendiger Verkehrsschilder zu dulden. 

 
 
 
6. Flächen zur Herstellung des Straßenkörpers § 9 (1) 26 BauGB 
 
 Die Grenze gegenüber öffentlichen Verkehrsflächen wird auf Hinterkante Bordstein 

bzw. Rabattenstein festgelegt. Der anliegende Grundstückseigentümer hat parallel 
zum Fahrbahnrand den bautechnisch erforderlichen Hinterbeton sowie notwendige 
Damm- bzw. Einschnittsböschungen auf seinem Grundstück zu dulden und zu 
unterhalten. 

 
 
 
7. Anpflanzungen § 9 (1) 25 BauGB 
 
 Im südlichen Bereich des Bebauungsplangebiets besteht für zwei vorhandene 

Bäume eine Pflanzbindung. 
 
 Pflanzgebot 1: 
 
 Entlang der L 268, der Erschließungsstraßen und der westlichen Grenze des 

Bebauungsplans sind, wie im Lageplan als Pfg 1 dargestellt, folgende Bäume 
gemäß Anschrieb 

 
 -  A Feldahorn (Acer campestre), 
 -  P Chinesische Wildbirne (Pyrus calleryana) Sorte "Chanticleer" und 
 -  C Pyramiden-Hainbuche (Carpinus betulus) Sorte "Fastigiata" 
 
 anzupflanzen. 
 
 Die Anzahl der Bäume ist bindend, der Standort kann aber den einzelnen Zu- und 

Abfahrtssituationen angepasst werden. 
 
 
 Pflanzgebot 2: 
 
 Die Inseln der Wendeanlagen sind naturnah mit artenreichen Wiesenmischungen 

(gebietsheimisches Saatgut) zu gestalten und extensiv zu pflegen (1- bis 2-malige 
Mahd/Jahr). 
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 Pflanzgebot 3: 
 
 Entlang der westlichen Bebauungsplangrenze sind, wie im Lageplan dargestellt, 

regionaltypische, standortgerechte und autochthone Strauchpflanzungen gemäß 
folgender Artenliste anzulegen: 

 
 - Cornus sanguinea (Roter Hartriegel) 
 - Corylus avellana (Gewöhnliche Hasel) 
 - Crataegus monogyna (Eingriffliger Weißdorn) 
 - Euonymus europaeus (Gewöhnliches Pfaffenhütchen) 
 - Ligustrum vulgare (Gewöhnlicher Liguster) 
 - Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche) 
 - Rosa canina (Hunds-Rose) 
 - Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) 
 - Sambucus racemosa (Trauben-Holunder) 
 - Viburnum lantana (Wolliger Schneeball) 
 
 
 Pflanzgebot 4: 
 
 Teile des Waldabstandsstreifens sind zu artenreichen und extensiven Wiesen durch 

Heusaat zu entwickeln. 
 
 Die Abgrenzung der Kompensationsfläche und der Versickerbecken erfolgt mit 

einem Zaun. Der Zaun sollte unten in einer Höhe von ca. 10 cm offen sein und mit 
autochthonen, standortgerechten Kletterpflanzen begrünt werden. 

 
 Es sind Kletterpflanzen gemäß folgender Liste zu verwenden: 
 
 - Clematis vitalba (Waldrebe) 
 - Hedera helix (Efeu) 
 - Calystegia sepium (Zaunwinde) 
 - Lonicera periclymenum (Wald-Geißblatt) 
 - Bryonia dioica (Rotbeerige Zaunrübe) 
 - Rubus fruticosus (Brombeere) 
 - Humulus lupulus (Hopfen) 
 - Rosa canina (Hunds-Rose) 
 
 
 Wie im Plan dargestellt sind regionaltypische, standortgerechte und autochtone 

Strauchpflanzungen gemäß folgender Artenliste anzulegen: 
 
 - Cornus sanguinea (Roter Hartriegel) 
 - Corylus avellana (Gewöhnliche Hasel) 
 - Crataegus monogyna (Eingriffliger Weißdorn) 
 - Euonymus europaeus (Gewöhnliches Pfaffenhütchen) 
 - Ligustrum vulgare (Gewöhnlicher Liguster) 
 - Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche) 
 - Rosa canina (Hunds-Rose) 
 - Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) 
 - Sambucus racemosa (Trauben-Holunder) 
 - Viburnum lantana (Wolliger Schneeball) 
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 Pflanzgebot 5: 
 
 Die entsiegelten Flächen sind naturnah mit artenreichen Wiesenmischungen 

(gebietsheimisches Saatgut) zu gestalten und extensiv zu pflegen (1- bis 2-malige 
Mahd/Jahr). 

 
 Externe Ausgleichsmaßnahmen: 
 
 Folgende externe Ausgleichsmaßnahmen sind zusätzlich erforderlich: 
 
 K1: Sämtliche Ausgleichsmaßnahmen im Plangebiet 
 
 K2: Extensivierung und Aufwertung des Gewässerrandstreifens 
   auf Flst. 168, Gemarkung Zell (Abb. 1): 
   Der Gewässerrandstreifen von 10 m entlang des Andelsbachs soll aus der  

  Nutzung genommen und der Eigenentwicklung überlassen werden. 
   Extensivierung der Grünlandnutzung 
 
 K3: Anlage einer Streuobstwiese auf Flst. 1275, Gemarkung Zell (Abb. 1): 
   Anlage einer Streuobstwiese mit extensiver Wiesennutzung 
 
 K4: Umwandlung von Ackerflächen in extensives Grünland und 
   Aufwertung des Gewässerstreifens auf Flst. 4102 und  
   4103 (Teilfläche), Gemarkung Pfullendorf (Abb. 2): 
   Der Gewässerrandstreifen von 10 m entlang des Andelsbachs soll aus der  

  Nutzung genommen und der Eigenentwicklung überlassen werden.  
   Umwandlung der Ackerflächen in extensives Grünland. 
   Schaffung eines Pufferbereichs zwischen der Schilffläche und der genutzten 
   Ackerfläche. 
 
 K5: Extensivierung von Grünflächen, Aufwertung von Gewässerrandstreifen 
   und Gehölzpflanzungen Gemarkung Pfullendorf (Abb. 2): 
 
   - auf Flst. 4081 (Teilfläche), 4082 (Teilfläche), 4083 (Teilfläche), 4084  

   (Teilfläche), 4088, 4089: 
 
    Der Gewässerrandstreifen von 10 m entlang des Andelsbachs soll aus der  

   Nutzung genommen und der Eigenentwicklung überlassen werden. 
    Extensivierung der Grünlandflächen. 
 
  - auf Flst. 4099/1: 
   Extensivierung der Grünlandflächen. 
 
  - auf Flst. 4086: 
   Schaffung eines Pufferbereichs zwischen der Schilffläche und der   

  genutzten Wiesenfläche 
   Extensivierung der Grünlandflächen. 
 
  - auf Flst. 4087 (Teilfläche), 4089/1 (Teilfläche), 4090 (Teilfläche): 
   Schaffung eines Pufferbereichs zwischen der Schilffläche und der   

  genutzten Wiesenfläche 
   Extensivierung der Grünlandflächen 
   Anlage von Feldgehölzen/Feldhecken um die Einzäunung des Wasser- 
   behälters 
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 K6: Grünlandextensivierung auf Flst. 2775, Gemarkung Pfullendorf (Abb. 1) 
   Extensivierung der Grünlandflächen 

 

 

 

 
Abb. 1: Lage Kompensationsmaßnahmen K2, K3, K6 
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Abb. 2: Lage Kompensationsmaßnahmen K4, K5 
 


